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RS UVS Kärnten 1995/10/31 KUVS-
1242-1244/3/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1995

Rechtssatz

Unterläßt es der beschuldigte Abgabenschuldner als Gastwirt trotz Au/orderung der zuständigen Gemeinde

fristgerecht die Getränkeabgabenerklärung einzureichen, obwohl der Abgabenschuldner binnen einem

Kalendermonat und 15 Tagen nach Ablauf eines Kalendermonats (Erklärungszeitraum), in dem die Abgabenschuld

entstanden ist, aufgrund der Aufzeichnungen nach § 14, deren Führung für ihn in Betracht kommt, bei der Gemeinde

eine Erklärung über die sich im Erklärungszeitraum ergebenden abgabenp9ichtigen Entgelte (§ 8) und den sich daraus

ergebenden Getränkeabgabenbetrag einzureichen (Getränkeabgabenerklärung) hat, macht sich

verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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